
Bürgerinformationsveranstaltung 
zum Projekt BRITZER TERRASSEN

Foyer des Kulturstalls Schloss Britz
26.02.2026, 17:30 bis 20:00 Uhr



LEBENDIGER UND INTERESSIERTER AUSTAUSCH  
ZUM KÜNFTIGEN BAUPROJEKT AM BRITZER DAMM

Am 26. Februar 2026 erschienen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
der Nachbarschaft des geplanten Bauvorhabens „Britzer Terrassen“, 
um sich über den aktuellen Planungsstand zu informieren. Dieser 
berücksichtigt auch die Ergebnisse aus der zweiten Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange (TöB) vom Sommer 2025 und 
aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, die bereits im Jahr 2022 
stattgefunden hatte.
 
Auf Ausstellungstafeln wurden der Planungsstand, der Stand des 
Planungs- und Genehmigungsverfahrens und die kommenden Schritte 
vorgestellt. Zur Veranstaltung begrüßte nicht nur ein Vertreter des 
Bauherrn die Gäste. Auch Jochen Biedermann, Baustadtrat des Bezirks 
Neukölln, ließ es sich nicht nehmen, die Menschen willkommen zu heißen 
und über die Bedeutung des Projekts für den Bezirk zu sprechen.
 
Die folgenden Seiten zeigen die Ausstellungsplakate der Veranstaltung.

ZU DEN TAFELN



NEUER WOHNRAUM IM 
GRÜNEN IN UND FÜR BERLIN
WER BAUT?
RIAS/Gewobag Projektentwicklung 
Britzer Damm GmbH, ein 
Zusammenschluss der Rias 
Entwicklungsgesellschaft mbH 
und des kommunalen Berliner 
Wohnungsunternehmens GEWOBAG 
Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin

WO WIRD GEBAUT?
Zwischen Britzer Damm und Tempelhofer 
Weg in Britz

WAS WIRD GEBAUT?
Ein neues Stadtquartier für Berlin mit 
Gewerbeansiedlung 
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EIN LEBENSWERTES 
QUARTIER, DAS WOHNEN, 
GEWERBE UND NATUR 
MITEINANDER VERBINDET

Planungsstand: 
Februar 2026

->  Rund 1.000 Wohnungen entstehen

->  30 Prozent mietpreisgebunden

->  Barrierefreie Wohnungen

->  Grünflächen schaffen naturnahen Erholungsraum

->  Maximal mögliche Fläche für Photovoltaik

->  Anschluss an das Fernwärmenetz

Auf  dem über viele Jahre brach liegenden, unzugänglichen Areal angrenzend 
an Tempelhofer Weg und Britzer Damm entsteht ein neues, gemischtes 
Quartier, das dringend benötigten Wohnraum schafft.  
Zudem entstehen Erweiterungsflächen für die Unternehmen vor Ort sowie 
Raum für neue Gewerbeansiedlungen. Mit dem Erhalt der bestehenden 
Grünflächen wird auf dem Entwicklungsfeld ein naturnaher Erholungsraum  
in den Stadtteil Britz integriert.
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->  Flächen für Nahversorgung und soziale Angebote
->  Kindertagesstätte und offene Spielflächen
->   Mehrere Hundert Fahrradstellplätze, eine Quartiersgarage 

sowie Mobilitäts- und Carsharing-Stationen sorgen dafür, 
dass die Nachbarschaft des Quartiers verkehrlich  
nicht belastet wird

->  Naturnahe Erholungsflächen
->   Arbeitsplätze: Erweiterungsflächen für Unternehmen  

sowie Raum für neue Gewerbeansiedlungen
->   Architektur, die die Gegebenheiten des Terrains  

und der historische Bebauung respektiert

Pergolen
… stellen den Bezug zum  

Schloss Britz her.

Fassadenbegrünung
… integriert sich in  

Grünflächen.

Fuß und Radwege

Zufahrt Tiefgarage
privat

Mischverkehrsfläche (Süd)
privat

Haupterschließung (Nord)
öffentlich

Mobilitätsstation
Fahrrad, Scooter, Lastenrad 

Nahversorgung und  
soziale Angebote
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Der Entwurf des Bebauungsplans mit Bearbeitungsstand vom                 wurde in der Zeit 
vom                 bis einschließlich                 im Internet veröffentlicht.  

 
Berlin, den                  

Bezirksamt Neukölln von Berlin 
Stadtentwicklungsamt 

Fachbereich Stadtplanung 
Allgemeines Städtebaurecht 

 
 

Fachbereichsleitung 
Dieser Bebauungsplan wurde von der Bezirksverordnetenversammlung am                  beschlossen. 

Dieser Bebauungsplan ist aufgrund § 10 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 des Gesetze
zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom  

heutigen Tage festgesetzt worden. 
Ausgefertigt: Berlin, den ... 

Bezirksamt Neukölln von Berlin 

 

 
Bezirksbürgermeister 

 

 
Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am                im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.      verkündet worden

Bearbeitungsstand vom: 03.02.2026 

Bezirksamt Neukölln von Berlin 
Stadtentwicklungsamt 
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Fachbereich Stadtplanung 

Allgemeines Städtebaurecht 
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ENTWURF 
noch nicht rechtsverbindlich 
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Der vorstehenden Zeichenerklärung zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I S. 189) geändert worden ist. 

Bebauungsplan 8 - 98 
 

Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz 
 

für die Grundstücke  
Tempelhofer Weg 114, 118 und 122 sowie Britzer 

Damm 160, 164, 172, 174 und 176 
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Textliche Festsetzungen 
Art der baulichen Nutzung 

1. In den allgemeinen Wohngebieten sind die Ausnahmen nach § 4 
Absatz 3 Nummer 1, 3, 4 und 5 der Baunutzungsverordnung 
(Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans. 

2. Im urbanen Gebiet sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
nach § 6a Absatz 3 Nummer 1 und Nummer 2 der 
Baunutzungsverordnung (Vergnügungsstätten und Tankstellen) 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

3. Im urbanen Gebiet ist in den Erdgeschosszonen eine Wohnnutzung 
unzulässig. 

4. Im urbanen Gebiet sind maximal 14.320 m2 der zulässigen 
Geschossfläche für Wohnnutzungen zu verwenden. 

5. In den Gewerbegebieten sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. 

6. In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 
Ausnahmsweise können Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte 
Verbraucher zugelassen werden, die einem Produktions- , 
Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb funktional zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet 
sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu 
verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern. 

7. In den Gewerbegebieten sind gemäß § 8 Absatz 2 Nummer 1 
Baunutzungsverordnung Beherbergungsbetriebe unzulässig. 
Betriebe der Schank- und Speisewirtschaft können nur 
ausnahmsweise zugelassen werden. 

8. In dem Gewerbegebiet GEe 1 sind gemäß § 8 Absatz 2 Nummer 2 
Baunutzungsverordnung Büro- und Verwaltungsgebäude nur 
ausnahmsweise zulässig. 

9. In den Gewerbegebieten sind die Nutzungen nach § 8 Absatz 2 
Nummer 3 und Nummer 4 der Baunutzungsverordnung (Tankstellen 
und Anlagen für sportliche Zwecke) unzulässig. Das gilt auch für 
gewerblich betriebene Anlagen für sportliche Zwecke gemäß § 8 
Absatz 2 Nummer 1 Baunutzungsverordnung. Anlagen dieser Art für 
betriebseigene Zwecke bleiben hiervon unberührt. 

10. In den Gewerbegebieten sind die Ausnahmen nach § 8 Absatz 3 
Nummer 1 und 3 der Baunutzungsverordnung (Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, sowie Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes. 

11. Auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule 
sind zulässig: 

- Schulen, 
- gedeckte und ungedeckte Sportanlagen, 
- die diesen Nutzungszwecken dienenden Freianlagen, 

Freiflächen und untergeordnete Nebenanlagen, 
- bis zu 15 Kraftfahrzeug-Stellplätze. 

12. Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
Schule ist auch eine Nutzung der gedeckten Sportanlagen für 
außerschulische Sport- und Spielzwecke zulässig. 

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen  

22. Für die Gewerbegebiete wird als abweichende Bauweise a1 
festgesetzt: Die Gebäude sind ohne seitlichen Grenzabstand als 
Einzelhäuser oder Hausgruppen zu errichten. Die Länge der 
Gebäude darf 120 m nicht überschreiten. 

23. Für die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule wird 
als abweichende Bauweise a2 festgesetzt: Die Gebäude sind ohne 
seitlichen Grenzabstand als Einzelhäuser oder Hausgruppen zu 
errichten. Die Länge der Gebäude darf 80 m nicht überschreiten. 

24. Für die baulichen Anlagen im Gewerbegebiet GEe 2 kann zwischen 
den Punkten L3 und L4 ausnahmsweise ein Vortreten von 
Gebäudeteilen, und zwar für Treppen und Aufzugsschächte bis zu 
1,5 m vor die Baugrenze zugelassen werden. 

Abweichende Abstandsflächen 

25. An die Baugrenzen in den Gewerbegebieten darf zwischen den 
Punkten L1 und L2 bezogen auf die zulässige Höhe der Oberkante 
der baulichen Anlagen unter Einschränkung der Tiefe der 
Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin herangebaut 
werden. 

Zulässigkeit von Nebenanlagen und von Stellplätzen und Garagen 

26. In den Baugebieten sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen Stellplätze und Garagen unzulässig. Diese 
Einschränkung gilt nicht für Tiefgaragenzufahrten sowie Stellplätze 
und deren Zufahrten für schwer Gehbehinderte und 
Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. Tiefgaragen sind nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und der Flächen für 
Tiefgaragen zulässig. 

Immissionsschutz 

27. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in Gebäuden im urbanen 
Gebiet sowie im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 2, 

‒ in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in 
mindestens einem Aufenthaltsraum, 

‒ in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in mindestens 
der Hälfte der Aufenthaltsräume 

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche 
Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht 
werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) 
während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei 
mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird. 

Keine besonderen Fensterkonstruktionen oder andere bauliche 
Maßnahmen gleicher Wirkung sind erforderlich in 
Aufenthaltsräumen, die mit mindestens einem Fenster zur 
lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind; diese Räume sind 
entsprechend anzurechnen. 

28. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind in dem urbanen Gebiet entlang 
der Linien A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 und entlang der Linien A3-A9-A7 
mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B. 
Loggien, Balkone, Terrassen) nur als verglaste Vorbauten oder 
verglaste Loggien zulässig. 

Von der Regelung ausgenommen sind jeweils Wohnungen, die über 
mindestens einen baulich verbundenen Außenwohnbereich 
verfügen, der von den genannten Linien abgewandt ist. Bei 
Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen 
Außenwohnbereichen, die nur zu den genannten Linien ausgerichtet 
sind, ist jeweils mindestens ein baulich verbundener 
Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu 
errichten. 

Maß der baulichen Nutzung 

13. In den allgemeinen Wohngebieten und im urbanen Gebiet wird als 
zulässige Grundfläche die im zeichnerischen Teil festgesetzte 
überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

14. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind in den 
allgemeinen Wohngebieten und im urbanen Gebiet die Flächen von 
Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der 
dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer 
Umfassungswände mitzurechnen. 

15. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche bleiben in den 
Gewerbegebieten die Flächen von Stellplätzen und Garagen in 
Vollgeschossen unberücksichtigt. 

16. Im urbanen Gebiet darf die zulässige Grundfläche durch die 
Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 der 
Baunutzungsverordnung bis zu einer Grundfläche von 4.270 m2 
überschritten werden. 

17. In dem Gewerbegebiet GEe 1 darf die zulässige Grundfläche durch 
die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 der 
Baunutzungsverordnung bis zu einer Grundfläche von 9.730 m2 und 
im GEe 2 bis zu einer Grundfläche von 3.670 m2 überschritten 
werden. 

18. In dem allgemeinen Wohngebiet WA 1 darf die zulässige 
Grundfläche durch die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 der Baunutzungsverordnung bis zu einer Grundfläche von 
8.250 m2 und im WA 2 bis zu einer Grundfläche von 8.490 m2 

überschritten werden. 

19. Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die 
Grundfläche von untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen, 
die dem jeweiligen Nutzungszweck der Flächen für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule dienen und ihrer 
jeweiligen Eigenart nicht widersprechen, kann ausnahmsweise bis 
zu einer Grundfläche von 0,6 zugelassen werden. 

20. In den allgemeinen Wohngebieten und im urbanen Gebiet können 
sonstige technische Dachaufbauten (wie Schornsteine, 
Lüftungsanlagen, Aufzugstechnik und Solaranlagen) 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie eine Höhe von 1,5 m 
oberhalb der festgesetzten Oberkante nicht überschreiten und wenn 
sie in einem Neigungswinkel von maximal 45° hinter den 
Baugrenzen zurückgesetzt sind. 

21. In den Gewerbegebieten können oberhalb der festgesetzten Höhe 
baulicher Anlagen Dachaufbauten, wie Schornsteine, 
Lüftungsanlagen, Aufzugstechnik und Solaranlagen zugelassen 
werden, und zwar im GEe 1 bis zu einer Höhe von 6,0 m und im 
GEe 2 bis zu einer Höhe von 4,0 m oberhalb der festgesetzten 
Oberkante. Technische Dachaufbauten sind einzuhausen; die Pflicht 
zur Einhausung gilt nicht für Antennen sowie Schornsteine. 

Grünfestsetzungen  

32. In den allgemeinen Wohngebieten ist je angefangene 450 m² 
Grundstücksfläche sowie im urbanen Gebiet und im Gewerbegebiet 
GEe 1 ist je 500 m² Grundstücksfläche ein hochstämmiger, 
heimischer, standortgerechter Obst- oder Laubbaum mit einem 
Mindeststammumfang von 16/18 cm zu pflanzen, zu erhalten und 
bei Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu 
pflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume einzurechnen, sofern 
sie den festgesetzten Mindestqualitäten entsprechen.  

33. In der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule, 
Teilfläche a sowie in den Baugebieten sind mindestens 60 % der 
Dachflächen extensiv mit Kräutern und Gräsern zu begrünen. Die 
Hälfte der begrünten Dachflächen sind als Maßnahmen zum Schutz, 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als 
Retentionsdächer zur Rückhaltung von Niederschlagswasser 
auszubilden. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss 
mindestens 10 cm betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten 
und bei Abgang nachzupflanzen. Die Verpflichtung zur Begrünung 
von Dachflächen gilt nicht für Nebenanlagen im Sinne des § 14 der 
Baunutzungsverordnung. 

Von der im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und im urbanen Gebiet 
mit Teilfläche b zu begrünenden Dachfläche sind insgesamt 
mindestens 650 m2 der Dachflächen als Biodiversitätsdach 
anzulegen. 

Das Biodiversitätsdach ist intensiv zu begrünen. Der 
durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss mindestens 15 cm 
betragen. Zur Gewährleistung einer biologischen Vielfalt im Sinne 
des Biodiversitätsdachs muss auf mindestens 10 % der Fläche des 
Biodiversitätsdachs der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus 
mindestens 80 cm betragen. Pro angefangener 10,0 m² Fläche des 
Biodiversitätsdachs ist mindestens ein Biotopelement einzubringen. 
Biotopelemente im Sinne der Festsetzung sind Totholzelemente, 
Steinelemente, feuchte Senken und Nisthilfen für Insekten. 
Mindestens 50 % der Biotopelemente müssen Totholzelemente sein. 
Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen. Zur Gewährleistung einer biologischen Vielfalt 
können ausnahmsweise auch andere Maßnahmen gleicher Wirkung 
getroffen werden. 

34. Tiefgaragen sind mit einer Erdschicht von mindestens 0,8 m zu 
überdecken und zu begrünen. Eine geringere Stärke der Erdschicht 
kann in Teilbereichen zugelassen werden, sofern die notwendigen 
Baumpflanzungen auf anderen Grundstücksflächen nachgewiesen 
werden und die Stärke der Erdschicht mindestens 0,6 m beträgt. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Verpflichtung zum Anpflanzen 
gilt nicht für Terrassen, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
Baunutzungsverordnung, Zufahrten und Wegeflächen. 

35. In den Gewerbegebieten GEe 1 und GEe 2 sind die 
Außenwandflächen von Gebäuden bis zu einer Höhe von 10,0 m zu 
mindestens 10 % mit selbstklimmenden, rankenden oder 
schlingenden Pflanzen zu begrünen und bei Abgang 
nachzupflanzen. Dies gilt auch für Wandflächen, die nicht in einer 
Ebene verlaufen. 

36. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind an 
Gebäuden die Außenfassaden bis zu einer Höhe von 20,0 m zu 
mindestens 15 % mit selbstklimmenden, rankenden oder 
schlingenden Pflanzen zu begrünen und bei Abgang 
nachzupflanzen. Dies gilt auch für Wandflächen, die nicht in einer 
Ebene verlaufen. 

37. Die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der Bezeichnung c ist als waldartige 
strukturreiche Grünfläche mit Sträuchern und Bäumen zu 
entwickeln. Bestehende Gehölzflächen im Umfang von mindestens 
12.800 m2 sind zu erhalten. Es sind Eichenmischwälder im Umfang 
von mindestens 4.420 m2, Waldrandaufwertung im Umfang von 
mindestens 2.160 m2, sowie Feldhecken im Umfang von mindestens 
1.950 m2 und Laubgebüsche im Umfang von mindestens 230 m2 
anzulegen. Weiterhin sind mindestens 30 hochstämmige, heimische, 
standortgerechter Laubbäume (Pflanzliste 3) als Hochstämme der 
Qualität 3x verpflanzt mit einem Mindestumfang von 14/16 cm zu 
pflanzen. Am nördlichen und östlichen Randbereich sind ruderale 
Wiesenflächen im Umfang von mindestens 4.480 m2 anzulegen. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten.  

29. Zum Schutz vor Anlagenlärm ist im allgemeinen Wohngebiet WA1 
auf der Fläche B2- B4- B5- B6, C2- C4- C5- C6 und D1- D2- D3- D4 
die festgesetzte Wohnnutzung erst dann zulässig, wenn im 
allgemeinen Wohngebiet WA 1 entlang der Baugrenzen zwischen 
den Punkten E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-A1 eine lückenlose Bebauung 
mit einer Oberkante von mindestens 65,0 m über NHN errichtet ist 
oder öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass diese lückenlose 
Bebauung spätestens bei Nutzungsaufnahme errichtet ist. 

30. Zum Schutz vor Anlagenlärm müssen in Wohnungen in allen 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, die im 

- allgemeinen Wohngebiet WA 1 entlang der Linien D1-D2-D3 und 
E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-A1 ab dem ersten Vollgeschoss, 
entlang der Linie E1-E6 ab dem fünften Vollgeschoss, entlang 
der Linie C1-C2-C3 und E2-E11 ab dem achten Vollgeschoss, 
entlang der Linien B3-B4 und C3-C4 ab dem neunten 
Vollgeschoss, entlang der Linien A11-A12  und B1-B2-B3 ab dem 
zehnten Vollgeschoss und entlang der Linien A10-A11 ab dem 
elften Vollgeschoss, 

- allgemeinen Wohngebiet WA 2 entlang der Linien F1-F2-F3-F4 
und G3-G4-G5 und H2-H3-H4 und J3-J4-J5 und K1-K2-K3-K4-
K5 und ab dem ersten Vollgeschoss, entlang der Linie J2-J3 ab 
dem dritten Vollgeschoss, entlang der Linie J5-J6 ab dem siebten 
Vollgeschoss, entlang der Linien G2-G3 und J1-J2 ab dem 
achten Vollgeschoss, entlang der Linien H1-H2 und J3-J7 ab 
dem neunten Vollgeschoss, entlang der Linien G1-G2 und H2-H5 
und K3-K6 ab dem zehnten Vollgeschoss, entlang der Linien G3-
G6 und K2-K7 ab dem elften Vollgeschoss, entlang der Linien 
F2-F5 und G2-G7 ab dem zwölften Vollgeschoss 

orientiert sind, baulich geschlossene, belüftbare Vorbauten in einer 
Mindesttiefe von 0,5 m errichtet werden. 

31. Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuerungsanlagen 
für die Erzeugung von Wärme betrieben werden, sind vorwiegend 
zum Schutz vor Feinstaub als Brennstoffe nur Erdgas oder Heizöl 
EL schwefelarm zulässig. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den 
Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens 
denen von Heizöl EL schwefelarm sind. 

38. Die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der Bezeichnung d ist als offene 
strukturreiche Grünfläche zu entwickeln. Es sind 
Waldrandaufwertung im Umfang von mindestens 150 m2, sowie 
Feldhecken im Umfang von mindestens 380 m2 anzulegen. 
Ruderale Wiesenflächen sind im Umfang von mindestens 810 m2 
anzulegen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. 

39. Die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der Bezeichnung e ist als offene 
strukturreiche Grünfläche zu entwickeln. Es sind ruderale 
Wiesenflächen im Umfang von mindestens 1.010 m2 anzulegen. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten. 

40. Die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der Bezeichnung f ist als 
Eichenmischwald zu entwickeln. Bestehende Gehölzflächen im 
Umfang von mindestens 920 m2 sind zu erhalten. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten. 

41. Die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der Bezeichnung g ist als waldartige 
strukturreiche Grünfläche mit Sträuchern und Bäumen zu 
entwickeln. Es sind Eichenmischwälder im Umfang von mindestens 
270 m2 anzulegen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. 

42. Auf den Flächen mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Bezeichnung h 
sind die vorhandenen Bäume zu erhalten und bei Abgang durch 
gebietsheimische Arten nachzupflanzen. 

43. Auf den Flächen mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Bezeichnung j 
sind die vorhandenen Bäume zu erhalten und bei Abgang in der 
Weise nachzupflanzen, dass der bestehende Waldcharakter 
erhalten bleibt. Die Anlage eines öffentlichen naturnahen 
Spielplatzes mit Zuwegungen ist zulässig. 

44. Auf den Flächen mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit der Bezeichnung k 
sind im Norden und Westen der Wasserfläche (Fläche k 1) die 
vorhandenen Bäume zu erhalten und bei Abgang in der Weise 
nachzupflanzen, dass der Charakter eines Fahlweiden-Auenwalds 
(Zielbiotoptyp 08122) erhalten bleibt beziehungsweise entsteht. Im 
Süden der Wasserfläche (Fläche k 2) ist die vorhandene Vegetation 
so zu erhalten, zu entwickeln und nachzupflanzen, dass der 
Eindruck einer Hochstaudenflur frischer bis nasser Standorte mit 
geringem Gehölzbewuchs (< 10 % Gehölzdeckung) (Zielbiotoptyp 
0514121) entsteht. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei 
Abgang nachzupflanzen. 

45. In den allgemeinen Wohngebieten, dem urbanen Gebiet und der 
Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ und in 
den Grünflächen mit den Zweckbestimmungen “Private naturnahe 
Parkanlage“, “Private naturnahe Grünfläche“ sowie "Öffentliche 
naturnahe Grünfläche mit Spielplatz" sind eine Befestigung von 
Wegen und Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau 
herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich 
mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguß, 
Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

46. Innerhalb der "Privaten naturnahen Parkanlage, Teilfläche 1" sind 
zur Regenwasserbewirtschaftung Mulden oder Mulden-
Rigolensysteme bis zu einem Umfang von insgesamt 1.600 m2 
sowie die Anlage von Wegen als Stegkonstruktion zulässig. Spiel- 
und Spielplatzflächen sind mit einem Umfang von bis zu 1.400 m2 
zulässig. 

47. Innerhalb der "Privaten naturnahen Parkanlage mit Spielfläche" ist 
die Anlage einer Spielfläche bis zu einem Umfang von insgesamt 
400 m2 zulässig. 

Gestaltungsregelungen 

48. Im urbanen Gebiet und in den Gewerbegebieten sind Werbeanlagen 
nur an der Stätte der Leistung und nur bis maximal zur 
Fensterbrüstung des zweiten Vollgeschosses zulässig. 
Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig. 

53. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist die Fläche o in einer 
Mindestbreite von 2,5 m mit einem Gehrecht zugunsten der 
Allgemeinheit zu belasten. 

54. In der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule ist 
die Fläche p mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen 
Unternehmensträger zu belasten. 

Hinweise: 

Die Regelungen zum förderfähigen Wohnraum und weiteren 
Bestandteilen des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung 
sind Gegenstand des städtebaulichen Vertrags zu diesem 
Bebauungsplan. 

Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen und der Verkehrsflächen 
besondere Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen 
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche 
Regelungen der in § 9 Absatz 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art 
enthalten, außer Kraft. 

Bei Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 37 bis Nr. 44 wird die 
Verwendung von Arten der der Begründung beigefügten Pflanzliste vom 
Januar 2026 empfohlen. 

Sonstige Festsetzungen 

49. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft ist das innerhalb der Baugebiete 
anfallende Niederschlagswasser vollständig durch Mulden oder 
Mulden-Rigolensysteme, Retentionsdächer, begrünte Dachflächen 
oder andere Maßnahmen gleicher Wirkung auf den 
Grundstücksflächen zurückzuhalten und zu versickern. 

50. Die privaten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
"verkehrsberuhigter Bereich" sind mit einem Geh- und Radfahrrecht 
zugunsten der Allgemeinheit, einem Fahrrecht zugunsten der 
Benutzenden und Besuchende der angrenzenden Grundstücke 
sowie einem Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen 
Unternehmensträger zu belasten.  

51. Die private Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung "Fuß- und 
Radweg" ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der 
Allgemeinheit sowie einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen 
Unternehmensträger zu belasten. 

52. Im urbanen Gebiet ist die Fläche m in einer Mindestbreite von 4,0 m 
mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu 
belasten. 

Im urbanen Gebiet und im allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist die 
Fläche n in einer Mindestbreite von 3,0 m mit einem Geh- und 
Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. 
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